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§ 1 

Kurabgabe 
(1) Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Er- 
     neuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten 
     öffentlichen Einrichtungen wird eine Kurabgabe erhoben. 
(2) Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die kommunalen 
     Erholungseinrichtungen tatsächlich benutzt bzw. in Anspruch genommen werden. 
(3) Für die Benutzung von Einrichtungen und den Besuch von Veranstaltungen kann daneben ein 
     gesondertes Entgelt erhoben werden. 

 
§ 2 

Erhebungsgebiet 
Erhebungsgebiet für die Kurabgabe ist das gesamte Gemeindegebiet des Ostseebades Karlshagen. 

 

§ 3 
Kurabgabepflichtiger Personenkreis 

(1) Die Kurabgabe wird von allen natürlichen Personen erhoben, die sich im Erhebungsgebiet aufhal- 
     ten, ohne dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur 
     Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird. 
(2) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer Wohneinheit ist, 
     wenn und soweit er sie überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. Ist die dauernde Nutzung einer 
     Wohnlaube gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt derjenige als ortsfremd, der 
     sie zu Wohnzwecken nutzt oder Dritten dazu überlässt. Die Eigennutzung zu Erholungszwecken 
     wird vermutet, wenn die Wohneinheit oder Wohnlaube nicht Hauptwohnung im Sinne des § 16 
     Abs. 2 LMG ist. Die Möglichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme 
     an Veranstaltungen wird widerlegbar vermutet. 
(3) Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet, in einem Ausbildungsverhältnis steht 
     oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetztes bewirtschaftet, der keine Wohn- 
     nutzung ermöglicht. Diese Personen können sich in der Touristinformation, Hauptstraße 4, 17449 
     Karlshagen eine kostenfreie Kurkarte auf den eigenen Namen ausstellen lassen. Diese Kurkarte 
     ist nicht übertragbar und bei der Inanspruchnahme von Leistungen bzw. zur Überprüfung vorzule- 
     gen. 
(4) Wohneinheit im Sinne des Absatz 2 sind Wochenendhäuser, Sommerhäuser, Bungalows, Ap- 
     partements, Zimmer, Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte, Bootsliegeplätze und sonstige geeignete 
     Unterbringungsmöglichkeiten. Lauben und Gartenhäuser in Kleingärten sind Wohnungseinheiten, 
     wenn diese nach ihrer Ausstattung und Einrichtung so beschaffen sind, dass sie ein Wohnen er- 
     möglichen. 

 
§ 4 

Befreiungen und Ermäßigungen 

(1) Von der Kurabgabepflicht sind befreit: 
      1. Schwerbehinderte Menschen mit mindestens einem Grad der Behinderung (GdB) von 80 % 
          und deren Begleitperson, die sich durch amtliche Unterlagen als ständige Begleitung auswei- 
          sen kann. 
      2. Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. 
(2) Eine Ermäßigung der Kurabgabe wird gewährt: 
      1. Schülern, Studenten, Auszubildenden; 
      2. Jugendlichen nach Vollendung des 16. und vor Vollendung des 18. Lebensjahres. 
(3) Die gemäß Absatz 1 von der Kurabgabe befreiten Personen können sich in der Touristinforma- 
     tion, Hauptstraße 4, 17449 Karlshagen, eine kostenfreie Kurkarte auf den eigenen Namen aus- 
     stellen lassen. Diese Karte ist nicht übertragbar und bei der Inanspruchnahme von Leistungen  
     bzw. Überprüfung vorzulegen. 
(4) Die Kurabgabepflicht von Familienangehörigen und sonstigen Begleitpersonen bleibt durch die 
     vorstehenden Regelungen unberührt. 
 

 
 
 



 
§ 5 

Maßstab und Höhe der Kurabgabe 
(1) Abgabenpflichtige, die dem Regelungsbereich des § 3 Abs. 2 unterfallen, haben unabhängig von 
     der tatsächlichen Dauer ihres Aufenthaltes im Erhebungsgebiet eine Jahreskurabgabe zu entrich- 
     ten. Die Jahreskurabgabe beträgt für jedes Kalenderjahr, in dem die Abgabenpflicht besteht, 
     - ohne Ermäßigung 56,00 € 
     - im Fall der Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 2 14,00 €  
(2) Von allen anderen Abgabenpflichtigen wird die Kurabgabe nach der Dauer des Aufenthaltes im 
     Erhebungsgebiet als Tageskurabgabe erhoben. Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag des Aufent- 
     haltes im Erhebungsgebiet bei Abgabenpflichtigen, 
     1. Die im Erhebungsgebiet keine Unterkunft nehmen (Tagesgäste) 
         a) von April bis Oktober, 20. Dezember des Jahres bis 10. Januar des Folgejahres 
             - ohne Ermäßigung 2,20 € 
             - mit Ermäßigung 0,50 € 
         b) von November bis 19. Dezember, 11. Januar bis 31. März 
             - ohne Ermäßigung 1,20 € 
             - mit Ermäßigung 0,50 € 
     2. Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag des Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei Abgabepflich- 
         tigen, die eine Unterkunft nehmen (Übernachtungsgäste) 
         a) von April bis Oktober, 20. Dezember des Jahres bis 10. Januar des Folgejahres 
             - ohne Ermäßigung 2,00 € 
             - mit Ermäßigung 0,50 € 
         b) von November bis 19. Dezember, 11. Januar bis 31. März 
             - ohne Ermäßigung 1,00 € 
             - mit Ermäßigung 0,50 € 
      An- und Abreisetag gelten als ein Tag. 
      In den vorstehenden Abgabensätzen ist die Umsatzsteuer enthalten. 
(3) Abgabenpflichtige gemäß § 3 Abs. 2 haben unabhängig von der Dauer und Häufigkeit des Aufent- 
     haltes die Jahreskurabgabe gemäß Absatz 1 zu entrichten. Die Kurabgabenpflicht von Personen 
     denen die Wohnungseinheit zur Nutzung überlassen wird, bleibt unberührt. 
(4) Jedem Abgabenpflichtigen nach Absatz 2 steht es frei, statt der Tageskurabgabe eine Jahreskur- 
     abgabe nach Absatz 1 zu entrichten. 
(5) Für mitgebrachte Hunde ist unabhängig von der Reisezeit ganzjährig eine Aufenthaltsabgabe in  
     Höhe von 0,50 €/Tag zu entrichten. Als Beleg wird ebenfalls eine Kurkarte ausgegeben. 
 

§ 6 
Entstehen, Fälligkeit und Entrichtung der Kurabgabe 

(1) Die Kurabgabenschuld gemäß § 5 Abs. 1 entsteht mit Beginn eines jeden Kalenderjahres oder, 
     wenn die Abgabenpflicht erst im Laufe eines Jahres eintritt, mit dem erstmaligen Vorliegen der 
     Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 2. Die Abgabenschuld gemäß § 5 Abs. 2 entsteht am Tag der 
     Ankunft im Erhebungsgebiet und endet mit dem Tag der Abreise. 
(2) Die Kurabgabe gemäß § 5 Abs. 2  wird mit ihrer Entstehung fällig. Die Abgabenschuld gemäß § 5  
      Abs. 1 wird mit Abgabenbescheid des Eigenbetriebes „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde   
      Ostseebad Karlshagen erhoben und wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Heranziehungs-  
      bescheides fällig.  
(3) Kurabgabenpflichtige, welche nicht im Erhebungsgebiet eine Unterkunft nehmen (Tagesgäste), 
     haben ihre Kurabgabe unverzüglich bei Ankunft durch Lösen einer Tageskurkarte bei der Tourist- 
     information, Hauptstraße 4 in 17449 Karlshagen oder an den Kurkartenautomaten an der Prome- 
     nade zu zahlen. 
(4) Übernachtungsgäste haben die Kurabgabe am Tag der Ankunft bei dem Wohnungsgeber zu ent- 
     richten. Die Wohnungsgeber stellen einen auf den Namen des Kurabgabepflichtigen lautende  
     Kurkarte aus, die als Quittung für die entrichtete Abgabe gilt. 
 
 
 
 
 



(5) Abgabenpflichtige gemäß § 5 Abs. 2, die von der Möglichkeit der Entrichtung einer Jahreskurab- 
     gabe gemäß § 5 Abs. 3 Gebrauch machen, haben diese in der Touristinformation Hauptstraße 4 
     in 17449 Karlshagen zu entrichten. Dem Abgabenpflichtigen wird eine auf seinen Namen lautende 
     Jahreskurkarte ausgestellt, die auch als Quittung für die entrichtete Abgabe gilt. Entscheiden sich 
     die Abgabenpflichtigen erst nachträglich zur Entrichtung der Jahreskurabgabe werden im laufen- 
     den Kalenderjahr bereits entrichtete Tageskurabgaben gegen Vorlage entsprechender Nachweise 
     auf die Jahreskurabgabe angerechnet.  
 

§ 7 
Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber 

(1) Wer abgabenpflichtige Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken über- 
     lässt sowie diejenigen, die Standplätze zum Aufstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten,  
     Booten und sonstigen geeigneten Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stellen (Wohnungsge- 
     ber) ist verpflichtet, dem Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen ge- 
     genüber die beherbergten Personen zu melden. Dazu ist jeder Wohnungsgeber verpflichtet,  
     gleichzeitig mit der Kurkarte einen gesonderten Meldeschein bereit zu halten und darauf hinzuwir- 
     ken, dass der Gast am Tag der Ankunft den Meldeschein ausfüllt und unterschreibt. Der Woh- 
     nungsgeber erfüllt seine Meldepflicht mit Abgabe der Durchschrift des Meldescheins bei der Tou- 
     ristinformation des Eigenbetriebes „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen. 
(2) Zusammen mit der Erfassung der Meldedaten ist der Wohnungsgeber verpflichtet, von den beher- 
     bergten Personen die geschuldete Kurabgabe einzuziehen und ihnen Kurkarten auszustellen. Der 
     Wohnungsgeber ist verpflichtet, die eingezogene Kurabgabe zusammen mit den Durchschriften 
     der Meldescheine an den Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen bis 
     zum 10. des Folgemonats abzuführen. Der Wohnungsgeber haftet für die rechtzeitige und voll- 
     ständige Einziehung und Abführung der Kurabgaben. In dem Fall, dass Abgabenpflichtige die ge- 
     forderten Angaben oder Zahlungen verweigern, entfällt die Haftung des Wohnungsgebers nur 
     dann, wenn er unverzüglich Anzeige beim Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde 
     Karlshagen erstattet. 
(3) Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, die Meldescheine mindestens ein Jahr aufzubewahren und 
     auf Verlangen einem Mitarbeiter des Eigenbetriebes „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde 
     Karlshagen zur Überprüfung vorzulegen. 
(4) Jeder Wohnungsgeber ist verpflichtet, die Kurabgabensatzung für die Gäste sichtbar auszulegen. 

 
 

§ 8 
Erhebung und Verwendung von Daten 

(1) Die Gemeinde Karlshagen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen, 
     eigenen Ermittlungen und von nach Absatz 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabepflich- 
     tigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und  
     diese Daten zum Zweck der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu 
     verarbeiten. 
(2) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und Festsetzung der Abgaben ist die Gemeinde Karlsha- 
     gen zur Erhebung personen- und grundstücksbezogener Daten durch 
     - Auskünfte beim Finanzamt Greifswald 
     - Auskünfte durch das Grundbuchamt des Amtsgerichts Greifswald 
     - Auskünfte des Katasteramtes des Landkreises Vorpommern-Greifswald sowie beim Amt   
       Usedom-Nord und bei der Gemeinde Karlshagen befugt. 
     Insbesondere ist die Verwendung von 
    - Melderegisterauszügen 
    - Gästeverzeichnis der Wohnungsgeber 
    - Beherbergungsnachweise nach dem Landesmeldegesetz 
    - Angaben zur Fremdenverkehrsveranlagung 
     zulässig. 
(3) Die Daten dürfen vom Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen nur 
     zum Zweck der Abgabenerhebung nach dieser Satzung verwendet und verarbeitet werden. 

 
 
 



 
§ 9 

Straf- und Bußgeldvorschriften 
Die Strafverfolgung und die Ahndung als Ordnungswidrigkeit von Verletzung von Pflichten nach die-
ser Satzung erfolgt nach §§ 16, 17 KAG M-V. 

 
 

§ 10 
Zuständigkeit 

Die nach dieser Satzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen obliegenden Aufgaben werden dem 
kommunalen Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen übertragen, dessen 
Betriebsleitung die Gemeinde insoweit vertritt. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung einer Kurabgabe des Ostseebades 
Karlshagen tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
Soweit beim Erlass der Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese Verstöße gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
nur innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese 
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Ostseebad Karlshagen, 15.04.2016 
 
                                                                                    
Touristinformation Karlshagen 
Hauptstraße 4 
17449 Karlshagen                                       Christian Höhn 
Tel. 038371 55490 / Fax 038371 554920                    Bürgermeister 
 


